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BESCHLUSS  

 

des Erweiterten Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 4 SGB V 
zur Ermittlung des zu bereinigenden Behandlungsbedarfs  

gemäß § 87a Abs. 3 Satz 2 SGB V  
bei Beitritt eines Versicherten zu einem Vertrag gemäß  

§§ 73b, 73c und 140d SGB V  
 

sowie zur 
 

Bereinigung von arzt- und praxisbezogenen Regelleistungsvolumen 
gemäß § 87b Abs. 2 und 3 SGB V 

 
sowie zu 

 
Übergangsbestimmungen für die Quartale 1 und 2/2010 

 

in seiner 17. Sitzung am 16. Dezember 2009 
 

mit Wirkung zum 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 
 
 
 

Der Erweiterte Bewertungsausschuss beschließt gemäß §§ 87a Abs. 3 Satz 2 und 87b Abs. 
2 und 3 SGB V zur Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung sowie der arzt- 
und praxisbezogenen Regelleistungsvolumen und legt für das erste und zweite Quartal 2010 
Übergangsbestimmungen fest. Die Beschlussfassung gliedert sich in folgende Teile:  
 
 
Teil I Allgemeine Verfahrensgrundsätze 

Teil II Bereinigung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 

Teil III Bereinigung des Regelleistungsvolumens  

Teil IV Übergangsbestimmungen für die Quartale 1 und 2/2010 

  

 


